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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1989

Norm

ASVG §252 Abs2 Z1

Rechtssatz

Bei der im § 7 Abs 1 SchP5G vorgesehenen Möglichkeit handelt es sich um einen vorzeitigen Besuch der Volksschule.

Der normale Schuleintritt in dem dem sechsten Lebensjahr folgenden Schuljahr stellt daher keine Verzögerung der

Schulausbildung dar.
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